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Entwurf eines Gesetzes über die Anpassung der Renten der gesetzlichen 
Rentenversicherung und der Geldleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung 
im Jahre 1985 

A. Zielsetzung 

I. Anpassung der Renten der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, der Altersgelder der Altershilfe für Landwirte und 
der Geldleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung 
an die Entwicklung der Löhne und Gehälter. 

II. Sonstige Regelungen 

1. Das Konkurrenzverhältnis zwischen Beitragszeiten ei-
nerseits und Ausfall- oder Zurechnungszeiten anderer-
seits bei der Rentenberechnung soll entsprechend ei-
ner Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts neu 
geregelt werden. 

2. Der Termin für die Vorlage des jährlichen Anpas-
sungsberichts soll verlegt werden, um die Vorlage die-
ses Berichts auf einer besseren Datenbasis zu ermögli-
chen. 

3. Die Umrechnung von Einkommen im Ausland, soweit 
es für die Rentenleistung von Bedeutung ist, soll für 
die Verwaltungspraxis erleichtert werden. 

4. Die Bemühungen der Bundesregierung um eine stär-
kere personelle Repräsentanz der Bundesrepublik 
Deutschland bei internationalen Organisationen sol-
len durch rentenrechtliche Verbesserungen für die be-
troffenen Personen flankiert werden. 

B. Lösung 

I. Rentenanpassung 
Erhöhung der Renten der gesetzlichen Rentenversiche

-

rung und der laufenden Geldleistungen der Altershilfe für 
Landwirte zum 1. Juli 1985 entsprechend dem durch- 
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schnittlichen Anstieg der Bruttolöhne und -gehälter im 
Jahre 1984 um 3,2 v. H. Wegen der bereits mit dem Haus-
haltsbegleitgesetz 1983 beschlossenen Beteiligung der 
Rentner an den Beiträgen für ihre Krankenversicherung 
um weitere 2 v. H. der Rente zum 1. Juli 1985 beträgt die 
effektive Erhöhung der Renten der gesetzlichen Renten-
versicherung zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich 1,07 v. H. 
Um diesen Vomhundertsatz werden auch die Geldleistun-
gen der gesetzlichen Unfallversicherung angepaßt. Die 
angegebenen Prozentsätze können sich im Laufe des Ge-
setzgebungsverfahrens aufgrund neuer statistischer Da-
ten noch geringfügig ändern. 

II. Sonstige Regelungen 
1. Berechnung der Renten, denen Kalendermonate zu-

grundeliegen, die sowohl mit Beitragszeiten als auch 
mit Ausfall- oder Zurechnungszeiten belegt sind, nach 
dem Günstigkeitsprinzip durch Einführung einer Ver-
gleichsberechnung. 

2. Der Termin „31. Oktober" soll auf den 15. Dezember 
verlegt werden. 

3. Bei der Umrechnung von ausländischem Einkommen 
soll grundsätzlich auf längergültige Kurse abgestellt 
werden. 

4. Personen, die unversorgt aus den Diensten einer inter-
nationalen Organisation ausscheiden, soll die Möglich-
keit zur Nachentrichtung von Beiträgen zur gesetzli-
chen Rentenversicherung eingeräumt werden. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Rentenanpassung 
1. Durch die Anpassung der Renten der gesetzlichen 

Rentenversicherung zum 1. Juli 1985 ergeben sich im 
Zeitraum vom 1. Juli 1985 bis zum 30. Juni 1986 in 
der Rentenversicherung Mehraufwendungen von 
5,1 Mrd. DM (einschl. der Mehraufwendungen für die 
Krankenversicherung der Rentner). 
Davon entfallen auf die 
Rentenversicherung der Arbeiter 	2,8 Mrd. DM, 
Rentenversicherung der Angestellten 2,0 Mrd. DM, 
Knappschaftliche Rentenversicherung 0,32 Mrd. DM. 

Die Mehraufwendungen in der knappschaftlichen 
Rentenversicherung werden gemäß § 128 RKG vom 
Bund getragen; sie sind in der Finanzplanung des 
Bundes berücksichtigt. 

2. In der Altershilfe für Landwirte belaufen sich die 
Mehraufwendungen im Zeitraum vom 1. Juli 1985 bis 
zum 30. Juni 1986 auf 55 Mio. DM. 
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Davon entfallen auf 
Alters-, Hinterbliebenen- und Waisengelder 
sowie Übergangshilfe 	 50 Mio. DM, 
Landabgaberenten 	 5 Mio. DM. 
Von den Mehraufwendungen für Alters-, Hinterbliebe-
nen- und W aisengelder sowie Übergangshilfe gehen zu 
Lasten 
der Alterskassen 	 14 Mio. DM, 
des Bundes 	 36 Mio. DM. 
Die Mehraufwendungen für Landabgaberenten in 
Höhe von 5 Mio. DM gehen voll zu Lasten des Bun- 
des. 
Die dem Bund entstehenden Aufwendungen sind in 
der Finanzplanung des Bundes berücksichtigt. 

3. In . der gesetzlichen Unfallversicherung betragen die 
Mehraufwendungen im Zeitraum 1. Juli 1985 bis 
30. Juni 1986 rd. 65 Mio. DM. Davon entfallen auf den 
Bund rd. 4 Mio. DM. 

II. Sonstige Regelungen 
1. Durch die vorgeschlagene Neuregelung des Konkur-

renzverhältnisses von Ausfallzeiten und Zurechnungs-
zeiten einerseits und Beitragszeiten andererseits ent

-

stehen tendenziell Mehraufwendungen; diese sind je-
doch sehr gering und nicht quantifizierbar. 

2. Die vorgesehenen Regelungen über die Beitragszah-
lung für die Beschäftigten bei internationalen Organi-
sationen und über die Währungsumrechnung haben 
keine quantifizierbaren finanziellen Auswirkungen. 

III. Außer den vorstehend dargestellten Auswirkungen auf 
die Träger der Rentenversicherung und Unfallversiche-
rung  sowie auf den Bund ergeben sich keine Auswirkun-
gen auf öffentliche Haushalte. 

IV. Auswirkungen auf Löhne und Preise sind von diesem Ge-
setz nicht zu erwarten: 
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Bundesrepublik Deutschland 	 Bonn, den 9. Januar 1985 
Der Bundeskanzler 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf 
eines Gesetzes über die Anpassung der Renten der gesetzlichen Rentenversiche

-

rung und der Geldleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung im Jahre 1985 
mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. Ich bitte, die Beschlußfassung des 
Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. . 

Der Bundesrat hat in seiner 545. Sitzung am 20. Dezember  1984 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus der An-
lage 2 ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist 
in der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes über die Anpassung der Renten der gesetzlichen 
Rentenversicherung und der Geldleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung 
im Jahre 1985 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Rentenanpassungsgesetz 1985 (RAG 1985) 

ERSTER ABSCHNITT 

Rentenversicherung 

§1 
Grundsatz 

Aus Anlaß des Anstiegs der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage vom Jahr 1984 auf das Jahr 1985 
werden die Renten der gesetzlichen Rentenversi-
cherung einschließlich Knappschaftsausgleichslei-
stungen zum 1. Juli 1985 nach den §§ 2 bis 6 dieses 
Gesetzes angepaßt. 

§2 

Formelrenten 

(1) Renten, die 

1. nach den §§ 1253 ff. der Reichsversicherungsord-
nung, 

2. nach den §§ 30 ff. des Angestelltenversicherungs-
gesetzes oder 

3. nach den §§ 53 ff. des Reichsknappschaftsgeset-
zes 

berechnet sind, werden dadurch angepaßt, daß die 
Höhe der Rente mit der allgemeinen Bemessungs-
grundlage für das Jahr 1985 ermittelt wird. 

(2) Eine Rente, deren Höhe sich nicht nur nach 
den allgemeinen in Absatz 1 genannten Vorschrif-
ten ergibt, sondern auf einer voraufgegangenen 
Rente beruht oder infolge eines Versorgungsaus-
gleichs oder aufgrund über- und zwischenstaatli-
chen Rechts geändert ist, wird nach § 3 angepaßt. 
Eine Rente, die nach Artikel 2 § 24 Abs. 5 des 
Knappschaftsrentenversicherungs-Neuregelungs-
gesetzes gezahlt wird, wird nach Absatz 1 ange-
paßt. 

§3 

Sonstige Renten 

Renten, die nicht nach § 2 Abs. 1 anzupassen sind, 
werden dadurch angepaßt, daß der sich für den Mo-
nat Juli 1985 ergebende anpassungsfähige Renten-
betrag um 3,20 vom Hundert erhöht wird.  

§4 

Allgemeines 

(1) Auf die angepaßten Renten sind die allgemei-
nen Vorschriften über das Zusammentreffen und 
Ruhen von Renten anzuwenden. Dabei sind für die 
in § 2 Abs. 2 genannten Renten die Grenzbeträge 
zugrunde zu legen, die auch für die nach § 2 Abs. 1 
anzupassenden Renten maßgebend sind. 

(2) Ergibt allein die Anpassung der Rente nicht 
einen höheren als den bisherigen Betrag, ist dieser 
weiterzuleisten. Ergibt die Anpassung der Rente in 
Verbindung mit der Herabsetzung des Zuschusses 
zu den Aufwendungen für die Krankenversiche-
rung einen niedrigeren als den bisherigen Betrag, 
ist dieser weiterzuleisten; der Auffüllbetrag gilt als 
Zuschuß zu den Aufwendungen für die Krankenver-
sicherung. 

(3) Bei Anwendung der Vorschriften dieses Ge-
setzes sind Abrundungen zulässig. 

§5 

Berichtigung fehlerhafter Anpassungen 

Ergibt eine spätere Überprüfung, daß die Anpas-
sung fehlerhaft ist, ist sie zu berichtigen. Die Be-
richtigung ist nur bis zur nächsten Anpassung zu-
lässig. Die Leistung ist in ihrer bisherigen Höhe bis 
zum Ablauf des Monats zu erbringen, in dem die 
Berichtigung erfolgt. Eine Rückforderung überzahl-
ter Beträge findet nicht statt. 

§6 

Allgemeine Bemessungsgrundlage 

Die allgemeine Bemessungsgrundlage für das 
Jahr 1985 beträgt 
in der -Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellen 

27 152 Deutsche Mark 
und 
in der knappschaftlichen 
Rentenversicherung 	27 441 Deutsche Mark. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Unfallversicherung 

§7 

Anpassungsfaktor 

Der Anpassungsfaktor für die vom 1. Juli 1985 an 
anzupassenden Geldleistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung beträgt 1,0107. 
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§ 8 
Pflegegeld 

Das Pflegegeld beträgt vom 1. Juli 1985 an zwi-
schen 393 Deutsche Mark und 1568 Deutsche Mark 
monatlich. 

DRITTER ABSCHNITT 

Schlußvorschriften 

§ 9  
Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land 
Berlin. 

Artikel 2 

Änderung der Reichsversicherungsordnung 

Die Reichsversicherungsordnung in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 820-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 27. Juli 
1984 (BGBl. I S. 1029), wird wie folgt geändert: 

1. § 1253 Abs. 2 Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Versicherungs- und Ausfallzeiten, die nach Ein-
tritt der Berufsunfähigkeit zurückgelegt wur-
den, sind zusätzlich zu berücksichtigen; dies gilt 
für die während einer angerechneten Zurech-
nungszeit zurückgelegten Versicherungs- und 
Ausfallzeiten nur dann, wenn bei Kürzung der 
Zurechnungszeit um diese Zeiten deren Berück-
sichtigung eine höhere Rente ergibt." 

2. § 1255 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 Satz 2 werden die Worte „Buch-
stabe b" gestrichen. 

b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 
„Beiträge, die für Kalendermonate ent-
richtet sind, die auch mit einer anrechen-
baren Ausfallzeit oder Zurechnungszeit 
belegt sind oder in denen Anpassungs-
geld für entlassene Arbeitnehmer des 
Bergbaus bezogen worden ist, bleiben 
unberücksichtigt, wenn dies eine höhere 
Rente ergibt." 

bb) Satz 3 wird gestrichen. 

3. § 1260a wird gestrichen. 

4. § 1260c wird wie folgt gefaßt: 

„§ 1260 c 

(1) Ersatzzeiten, Ausfallzeiten und die Zurech-
nungszeit bleiben bei der Rentenberechnung un-

berücksichtigt, soweit sie mit Zeiten zusammen-
treffen, die bei einer Versorgung aus einem vor 
dem 1. Januar 1966 begründeten 

a) öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder 

b) Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Versor-
gung nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
oder Grundsätzen oder entsprechenden kir-
chenrechtlichen Regelungen 

ruhegehaltfähig sind oder bei Eintritt des Ver-
sorgungsfalles als ruhegehaltfähig anerkannt 
werden. 

(2) Ersatzzeiten werden nicht berücksichtigt, 
soweit für dieselbe Zeit eine Nachversicherung 
nur wegen eines fehlenden Antrages des Versi-
cherten nicht durchgeführt ist. In diesen Fällen 
ist der Träger der Rentenversicherung berech-
tigt, die Voraussetzungen für die Nachversiche-
rung festzustellen." 

5. In § 1273 werden die Worte „31. Oktober" durch 
die Worte „15. Dezember" ersetzt. 

6. § 1304 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „einschließlich 
der für die bis zum Versicherungsfall anzu-
setzenden Werteinheiten für eine bisher an-
gerechnete Zurechnungszeit ohne Kinderzu-
schuß, Steigerungsbeträge für Beiträge der 
Höherversicherung und Leistungen nach 
§ 1260a" durch die Worte „aus allen bis zum 
Versicherungsfall anrechnungsfähigen Versi-
cherungsjahren" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Worte „und Leistun-
gen nach § 1260a" gestrichen. 

7. Nach § 1418 wird eingefügt: 

„§ 1418 a 

(1) Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 
des Grundgesetzes, die auf Veranlassung oder 
im Interesse der Bundesrepublik Deutschland in 
den Diensten einer zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Organisation stehen und aus 
den Diensten dieser Organisation ausscheiden, 
ohne daß ihnen nach den Regelungen des Ver-
sorgungssystems der Organisation für die Zeit 
der Zugehörigkeit zu diesem System lebensläng-
liche Versorgung geleistet oder Anwartschaft 
auf eine lebenslängliche Versorgung für den Fall 
des Alters und auf Hinterbliebenenversorgung 
gewährleistet ist, können auf Antrag für Zeiten 
des Dienstes bei der Organisation, die nicht mit 
Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung 
belegt sind, freiwillig Beiträge nachentrichten, 
wenn sie zuletzt Beiträge in der Rentenversiche-
rung der Arbeiter entrichtet haben. Satz 1 gilt 
nicht für Zeiten des Dienstes bei der Organisa-
tion, die in einer öffentlich-rechtlichen Versiche-
rungs- oder Versorgungseinrichtung für Berufs-
gruppen oder in einer Versorgung nach dienst- 
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rechtlichen Grundsätzen berücksichtigt sind 
oder berücksichtigt werden. 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 Satz 1 ist inner-
halb von sechs Monaten nach Ausscheiden aus 
den Diensten der Organisation zu stellen; die 
Antragsfrist läuft frühestens am 31. Dezember 
1985 ab. Der Eintritt des Versicherungsfalles in-
nerhalb der Antragsfrist steht der Nachentrich-
tung von Beiträgen nicht entgegen. Die Beiträge 
sind abweichend von § 1418 spätestens sechs 
Monate nach Eintritt der Bindungswirkung des 
Nachentrichtungsbescheides zu entrichten. 

(3) Für die Entrichtung der Beiträge und ihre 
Bewertung im Leistungsfall sind die Vorschrif-
ten des Jahres anzuwenden, in dem der Antrag 
nach Absatz 1 Satz 1 gestellt wird. Der Antrag-
steller hat dem Versicherungsträger zusammen 
mit dem Antrag auf Nachentrichtung die für die 
Berechtigung zur Nachentrichtung nach Ab-
satz 1 rechtserheblichen Tatsachen nachzuwei-
sen; werden die für die Nachentrichtung erfor-
derlichen Nachweise nach Antragstellung dem 
Versicherungsträger vorgelegt, ist abweichend 
von Satz 1 das Jahr maßgebend, in dem diese 
Nachweise dem Versicherungsträger vollständig 
zugehen. Die nach dieser Vorschrift nachent-
richteten Beiträge sind an den Versicherten zu-
rückzuzahlen, wenn eine Nachversicherung für 
die nach Absatz 1 Satz 1 maßgebenden Zeiten 
nach § 1232 durchgeführt wird." 

Artikel 3 

Änderung des Angestelltenversicherungsgesetzes 

Das Angestelltenversicherungsgesetz in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
821-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Juni 
1984 (BGBl. I S. 793), wird wie folgt geändert: 

1. § 30 Abs. 2 Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Versicherungs- und Ausfallzeiten, die nach Ein-
tritt der Berufsunfähigkeit zurückgelegt wur-
den, sind zusätzlich zu berücksichtigen; dies gilt 
für die während einer angerechneten Zurech-
nungszeit zurückgelegten Versicherungs- und 
Ausfallzeiten nur dann, wenn bei Kürzung der 
Zurechnungszeit um diese Zeiten deren Berück-
sichtigung eine höhere Rente ergibt." 

2. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 Satz 2 werden die Worte „Buch-
stabe b" gestrichen. 

b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Beiträge, die für Kalendermonate ent-
richtet sind, die auch mit einer anrechen-
baren Ausfallzeit oder Zurechnungszeit 
belegt sind oder in denen Anpassungs- 

geld für entlassene Arbeitnehmer des 
Bergbaus bezogen worden ist, bleiben 
unberücksichtigt, wenn dies eine höhere 
Rente ergibt." 

bb) Satz 3 wird gestrichen. 

3. § 37 a wird gestrichen. 

4. § 37 c wird wie folgt gefaßt: 

„§ 37 c 

(1) Ersatzzeiten, Ausfallzeiten und die Zurech-
nungszeit bleiben bei der Rentenberechnung un-
berücksichtigt, soweit sie mit Zeiten zusammen-
treffen, die bei einer Versorgung aus einem vor 
dem 1. Januar 1966 begründeten 

a) öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder 

b) Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Versor-
gung nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
oder Grundsätzen oder entsprechenden kir-
chenrechtlichen Regelungen 

ruhegehaltfähig sind oder bei Eintritt des Ver-
sorgungsfalles als ruhegehaltfähig anerkannt 
werden. 

(2) Ersatzzeiten werden nicht berücksichtigt, 
soweit  für dieselbe Zeit eine Nachversicherung 
nur wegen eines fehlenden Antrages des Versi-
cherten nicht durchgeführt ist. In diesen Fällen 
ist der Träger der Rentenversicherung berech-
tigt, die Voraussetzungen für die Nachversiche-
rung festzustellen." 

5. In § 50 werden die Worte „31. Oktober" durch die 
Worte „15. Dezember" ersetzt. 

6. § 83 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „einschließlich 
der für die bis zum Versicherungsfall anzu-
setzenden Werteinheiten für eine bisher an-
gerechnete Zurechnungszeit ohne Kinderzu-
schuß, Steigerungsbeträge für Beiträge der 
Höherversicherung und Leistungen nach 
§ 37 a" durch die Worte „aus allen bis zum 
Versicherungsfall anrechnungsfähigen Versi-
cherungsjahren" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Worte „und Leistun-
gen nach § 37 a" gestrichen. 

7. Nach § 140 wird eingefügt: 

„§140a 

(1) Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 
des Grundgesetzes, die auf Veranlassung oder 
im Interesse der Bundesrepublik Deutschland in 
den Diensten einer zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Organisation stehen und aus 
den Diensten dieser Organisation ausscheiden, 
ohne daß ihnen nach den Regelungen des Ver- 
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sorgungssystems der Organisation für die Zeit 
der Zugehörigkeit zu diesem System lebensläng-
liche Versorgung geleistet oder Anwartschaft 
auf eine lebenslängliche Versorgung für den Fall 
des Alters und auf Hinterbliebenenversorgung 
gewährleistet ist, können auf Antrag für Zeiten 
des Dienstes bei der Organisation, die nicht mit 
Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung 
belegt sind, freiwillig Beiträge nachentrichten, 
wenn sie zuletzt Beiträge in der Rentenversiche-
rung der Angestellten oder in der knappschaftli-
chen Rentenversicherung oder überhaupt noch 
keine Beiträge zur Rentenversicherung entrich-
tet haben. Satz 1 gilt nicht für Zeiten des 
Dienstes bei der Organisation, die in einer öf-
fentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung für Berufsgruppen oder in ei-
ner Versorgung nach dienstrechtlichen Grund-
sätzen berücksichtigt sind oder berücksichtigt 
werden. 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 Satz 1 ist inner-
halb von sechs Monaten nach Ausscheiden aus 
den Diensten der Organisation zu stellen; die 
Antragsfrist läuft frühestens am 31. Dezember 
1985 ab. Der Eintritt des Versicherungsfalles in-
nerhalb der Antragsfrist steht der Nachentrich-
tung von Beiträgen nicht entgegen. Die Beiträge 
sind abweichend von § 140 spätestens sechs Mo-
nate nach Eintritt der Bindungswirkung des 
Nachentrichtungsbescheides zu entrichten. 

(3) Für die Entrichtung der Beiträge und ihre 
Bewertung im Leistungsfall sind die Vorschrif-
ten des Jahres anzuwenden, in dem der Antrag 
nach Absatz 1 Satz 1 gestellt wird. Der Antrag-
steller hat der Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte zusammen mit dem Antrag auf 
Nachentrichtung die für die Berechtigung zur 
Nachentrichtung nach Absatz 1 rechtserhebli-
chen Tatsachen nachzuweisen; werden die für 
die Nachentrichtung erforderlichen Nachweise 
nach Antragstellung dem Versicherungsträger 
vorgelegt, ist abweichend von Satz 1 das Jahr 
maßgebend, in dem diese Nachweise dem Versi-
cherungsträger vollständig zugehen. Die nach 
dieser Vorschrift nachentrichteten Beiträge sind 
an den Versicherten zurückzuzahlen, wenn eine 
Nachversicherung für die nach Absatz i Satz 1 
maßgebenden Zeiten nach § 9 durchgeführt 
wird." 

Artikel 4 

Änderung des Reichsknappschaftsgesetzes 

Das Reichsknappschaftsgesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 822-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 1984 
(BGBl. I S. 793), wird wie folgt geändert: 

1. § 53 Abs. 3 Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Versicherungs- und Ausfallzeiten, die nach Ein-
tritt der Berufsunfähigkeit zurückgelegt wur-

den, sind zusätzlich zu berücksichtigen; dies gilt 
für die während einer angerechneten Zurech-
nungszeit zurückgelegten Versicherungs- und 
Ausfallzeiten nur dann, wenn bei Kürzung der 
Zurechnungszeit um diese Zeiten deren Berück-
sichtigung eine höhere Rente ergibt." 

2. § 54 Abs. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Beiträge, die für Kalendermonate entrichtet 
sind, die auch mit einer anrechenbaren Aus-
fallzeit oder Zurechnungszeit belegt sind 
oder in denen Anpassungsgeld für entlassene 
Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen worden 
ist, bleiben unberücksichtigt, wenn dies eine 
höhere Rente ergibt." 

b) Satz 3 wird gestrichen. 

3. § 58 a wird gestrichen. 

4. § 58 c wird wie folgt gefaßt: 

„§ 58 c 

(1) Ersatzzeiten, Ausfallzeiten und die Zurech-
nungszeit bleiben bei der Rentenberechnung un-
berücksichtigt, soweit sie mit Zeiten zusammen-
treffen, die bei einer Versorgung aus einem vor 
dem 1. Januar 1966 begründeten 

a) öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder 

b) Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Versor-
gung nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
oder Grundsätzen oder entsprechenden kir-
chenrechtlichen Regelungen 

ruhegehaltfähig sind oder bei Eintritt des Ver-
sorgungsfalles als ruhegehaltfähig anerkannt 
werden. 

(2) Ersatzzeiten werden nicht berücksichtigt, 
soweit für dieselbe Zeit eine Nachversicherung 
nur wegen eines fehlenden Antrages des Versi-
cherten nicht durchgeführt ist. In diesen Fällen 
ist der Träger der Rentenversicherung berech-
tigt, die Voraussetzungen für die Nachversiche-
rung festzustellen." 

5. § 96 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „ein-
schließlich der für die bis zum Versiche-
rungsfall anzusetzenden Werteinheiten für 
eine bisher angerechnete Zurechnungszeit 
ohne Kinderzuschuß und Leistungen nach 
§ 58a" durch die Worte „aus allen bis zum 
Versicherungsfall anrechnungsfähigen Versi-
cherungsjahren" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird Satz 5 wie folgt gefaßt: 

„§ 89 Abs. 1 gilt entsprechend." 
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Artikel 5 

Änderung des Arbeiterrentenversicherungs

-

Neuregelungsgesetzes 

Artikel 2 des Arbeiterrentenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 8232-4, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 13. April 1984 (BGBl. I S. 610), 
wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 12 b wird angefügt: 

„(5) § 1253 Abs. 2 Satz 4 und § 1255 Abs. 7 Satz 2 
der Reichsversicherungsordnung in der vom 
1. Juli 1985 an geltenden Fassung gelten auch 
für Versicherungsfälle vor diesem Zeitpunkt. 
§ 1260 a der Reichsversicherungsordnung in der 
bis zum 30. Juni 1985 geltenden Fassung gilt 
nicht mehr für Versicherungsfälle vor dem 
1. Juli 1985. Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzu-
wenden, wenn über einen Anspruch eine nicht 
mehr anfechtbare Entscheidung getroffen wor-
den ist. Ist eine Rente mit einem Versicherungs-
fall vor dem 1. Juli 1985 neu festzustellen, sind 
die Sätze 1 und 2 anzuwenden; dabei ist jedoch 
als Rente mindestens der bisherige Zahlbetrag 
zu leisten." 

2. § 14 b wird wie folgt gefaßt: 

„§ 14b 
(1) § 1260 c Abs. 1 der Reichsversicherungsord-

nung in der vom 1. Juli 1985 an geltenden Fas-
sung gilt auch für Versicherungsfälle nach dem 
31. Dezember 1979, es sei denn, über einen An-
spruch ist eine nicht mehr anfechtbare Entschei-
dung getroffen worden. 

(2) § 1260c Abs. 2 der Reichsversicherungsord-
nung gilt auch für Versicherungsfälle vor dem 
1. Januar 1983, es sei denn, über einen Anspruch 
ist eine nicht mehr anfechtbare Entscheidung 
getroffen worden." 

Artikel 6 

Änderung des Angestelltenversicherungs

-

Neuregelungsgesetzes 

Artikel 2 des Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 821-2, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 13. April 1984 (BGBl. I S. 610), 
wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 12 b wird angefügt: 

„(5) § 30 Abs. 2 Satz 4 und § 32 Abs. 7 Satz 2 des 
Angestelltenversicherungsgesetzes in der vom 
1. Juli 1985 an geltenden Fassung gelten auch 
für Versicherungsfälle vor diesem Zeitpunkt. 
§ 37 a des Angestelltenversicherungsgesetzes in 
der bis zum 30. Juni 1985 geltenden Fassung gilt 
nicht mehr für Versicherungsfälle vor dem 
1. Juli 1985. Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzu-

wenden, wenn über einen Anspruch eine nicht 
mehr anfechtbare Entscheidung getroffen wor-
den ist. Ist eine Rente mit einem Versicherungs-
fall vor dem 1. Juli 1985 neu festzustellen, sind 
die Sätze 1 und 2 anzuwenden; dabei ist jedoch 
als Rente mindestens der bisherige Zahlbetrag 
zu leisten." 

2. § 14 b wird wie folgt gefaßt: 

„§ 14b 
(1) § 37 c Abs. 1 des Angestelltenversicherungs-

gesetzes in der vom 1. Juli 1985 an geltenden 
Fassung gilt auch für Versicherungsfälle nach 
dem 31. Dezember 1979, es sei denn, über einen 
Anspruch ist eine nicht mehr anfechtbare Ent-
scheidung getroffen worden. 

(2) § 37 c Abs. 2 des Angestelltenversicherungs-
gesetzes gilt auch für Versicherungsfälle vor 
dem 1. Januar 1983, es sei denn, über einen An-
spruch ist eine nicht mehr anfechtbare Entschei-
dung getroffen worden." 

Artikel 7 

Änderung des Knappschaftsrentenversicherungs

-

Neuregelungsgesetzes 

Artikel 2 des Knappschaftsrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 822-8, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 13. April 1984 (BGBl. I  
S. 610), wird wie folgt geändert: 

1. § 9 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 9 a 
(1) § 58 c Abs. 1 des Reichsknappschaftsgeset-

zes in der vom 1. Juli 1985 an geltenden Fassung 
gilt auch für Versicherungsfälle nach dem 
31. Dezember 1979, es sei denn, über einen An-
spruch ist eine nicht mehr anfechtbare Entschei-
dung getroffen worden. 

(2) § 58 c Abs. 2 des Reichsknappschaftsgeset-
zes gilt auch für Versicherungsfälle vor dem 
1. Januar 1983, es sei denn, über einen Anspruch 
ist eine nicht mehr anfechtbare Entscheidung 
getroffen worden." 

2. Dem § 10 c wird angefügt: 

„(5) § 53 Abs. 3 Satz 4 und § 54 Abs. 7 Satz 2 des 
Reichsknappschaftsgesetzes in der vom 1. Juli 
1985 an geltenden Fassung gelten auch für Ver

-

sicherungsfälle vor diesem Zeitpunkt. § 58 a des 
Reichsknappschaftsgesetzes in der bis zum 
30. Juni 1985 geltenden Fassung gilt nicht mehr 
für Versicherungsfälle vor dem 1. Juli 1985. Die 
Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn über 
einen Anspruch eine nicht mehr anfechtbare 
Entscheidung getroffen worden ist. Ist eine 
Rente mit einem Versicherungsfall vor dem 
1. Juli 1985 neu festzustellen, sind die Sätze 1 
und 2 anzuwenden; dabei ist jedoch als Rente 
mindestens der bisherige Zahlbetrag zu lei-
sten." 
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Artikel 8 

Änderung des Gesetzes über eine Altershilfe für 
Landwirte 

§ 4 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über eine Alters-
hilfe für Landwirte in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. September 1965 (BGBl. I S. 1448), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Juni 
1984 (BGBl. I S. 793) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefaßt: 

„Das Altersgeld und das vorzeitige Altersgeld betra-
gen vom 1. Juli 1985 an für den verheirateten Be-
rechtigten 536,60 Deutsche Mark und für den unver-
heirateten Berechtigten 357,90 Deutsche  Mark."  

Artikel 9 

Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

Nach § 17 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
(Artikel I des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, 
BGBl. I S. 3845), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 27. Juli 1984 (BGBl. I S. 1029) geändert 
worden ist, wird eingefügt: 

„§ 17a 
Umrechnung von ausländischem Einkommen 

(1) Ist Einkommen zu berücksichtigen, das in aus-
ländischer Währung erzielt wird, wird es in Deut-
sche Mark nach dem Mittelkurs umgerechnet, der 
für diese Währung an der Frankfurter Devisen-
börse notiert ist. Wird diese ausländische Währung 
an der Frankfurter Devisenbörse nicht notiert, er-
folgt die Umrechnung nach den statistischen Mittel-
kursen der Deutschen Bundesbank, die diese nach 
§ 18 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank 
veröffentlicht. Sind in diesen Veröffentlichungen 
für eine Währung nichtkommerzielle Kurse ausge-
wiesen, sind diese anzuwenden. 

(2) Bei den an der Frankfurter Devisenbörse no-
tierten Währungen ist maßgebend der Umrech-
nungskurs für den ersten Monat des Kalendervier-
teljahres, das dem Beginn der Berücksichtigung  

von Einkommen vorausgeht, bei den übrigen Wäh-
rungen der Umrechnungskurs für das Ende des 
letzten Monats im vorvergangenen Kalenderviertel

-

jahr. 

(3) Der angewandte Umrechnungskurs bleibt so-
lange maßgebend, bis 

1. die Sozialleistung zu ändern ist, 

2. sich das zu berücksichtigende Einkommen än-
dert oder 

3. eine Kursveränderung von mehr als 10 vom 
Hundert gegenüber der letzten Umrechnung 
eintritt. 

Die Kursveränderung nach Nummer 3 sowie der 
neue Umrechnungskurs werden in entsprechender 
Anwendung von Absatz 2 ermittelt. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende An-
wendung auf 

1. Unterhaltsleistungen, 

2. Prämien für eine Krankenversicherung. 

Sie finden keine Anwendung bei der Ermittlung 
von Bemessungsgrundlagen von Sozialleistungen." 

Artikel 10 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land 
Berlin. 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

Artikel 2 bis 9 treten am 1. Juli 1985 in Kraft. Im 
übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Rentenanpassung 

1.Rentenversicherung 

Nach § 1272 RVO, § 49 AVG und § 71 RKG sind die 
Renten aus der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten sowie aus der knappschaftli-
chen Rentenversicherung bei Veränderungen der 
allgemeinen Bemessungsgrundlage durch Gesetz 
anzupassen. Die 27. Rentenanpassung, die mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf geregelt werden soll, 
entspricht dem Anstieg der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage für das Jahr 1985 gegenüber derje-
nigen für das Jahr 1984. Der Anstieg richtet sich 
nach der Entwicklung der durchschnittlichen Brut-
toarbeitsentgelte aller Versicherten im Jahre 1984. 
Die durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelte sind 
nach dem derzeitigen Stand der statistischen Erhe-
bungen im Jahre 1984 voraussichtlich um 3,2 v. H. 
höher als im Jahre 1983. Um diesen Prozentsatz, der 
sich im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens auf-
grund neuer statistischer Daten noch geringfügig 
ändern kann, sollen die Renten zum 1. Juli 1985 an-
gepaßt werden. 

Unter Berücksichtigung der bereits im Haushalts-
begleitgesetz 1983 geregelten Beteiligung der Rent-
ner an den Beiträgen für ihre Krankenversicherung 
um weitere 2 v. H. der Rente zum 1. Juli 1985 ergibt 
sich grundsätzlich eine effektive Erhöhung der 
Renten um 1,07 v. H. 

2. Altershilfe für Landwirte 

Das Ausmaß der Anpassung der Altersgelder in der 
Altershilfe für Landwirte richtet sich gemäß § 4 
Abs. 1 des Gesetzes über eine Altershilfe für Land-
wirte nach der Veränderung der allgemeinen Be-
messungsgrundlage in der Rentenversicherung der 
Arbeiter. Die Anpassung der Altersgelder ent-
spricht damit der Anpassung der Renten aus der 
Rentenversicherung. Die Erhöhung der Altersgel-
der bewirkt zugleich eine Anhebung der Landabga-
benrenten. Die Altersgelder in der Altershilfe für 
Landwirte werden auch effektiv um 3,2 v. H. erhöht, 
weil die Altersgeldbezieher bereits seit 1983 vom 
Altersgeld einen Krankenversicherungsbeitrag in 
Höhe von durchschnittlich 6 v. H. zahlen. 

3. Unfallversicherung 

Nach § 579 RVO in der Fassung des Haushaltsbe-
gleitgesetzes 1984 werden zum 1. Juli jeden Jahres 
die vom Jahresarbeitsverdienst abhängigen Geld-
leistungen für Unfälle, die im voraufgegangenen 
Kalenderjahr oder früher eingetreten sind, und das 

Pflegegeld entsprechend dem Vomhundertsatz an-
gepaßt, um den sich die Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung nach Abzug des Krankenversi-
cherungsbeitrags der Rentner verändern. In der 
Rentenversicherung sollen sich die Renten unter 
Berücksichtigung der Beteiligung der Rentner an 
ihren Krankenversicherungsbeiträgen um voraus-
sichtlich 1,07 v. H. effektiv erhöhen. Um denselben 
Prozentsatz sind daher auch die anpassungsfähigen 
Geldleistungen der Unfallversicherung anzuheben. 

II. Sonstige Regelungen 

1. Neuregelung der Rentenberechnung beim Zu-
sammentreffen von Beitragszeiten mit Ausfall-
und Zurechnungszeiten 

Nach geltendem Recht bleiben Beiträge, die wäh-
rend einer anzurechnenden Ausfallzeit oder Zu-
rechnungszeit entrichtet sind, bei der Ermittlung 
der für den Versicherten maßgebenden Rentenbe-
messungsgrundlage außer Betracht. In typischen 
Fällen ist diese Regelung für den Versicherten gün-
stiger als die Anrechnung der Zeit als Beitragszeit. 
In besonders gelagerten Fällen kann sie jedoch 
dazu führen, daß eine höherwertige Beitragszeit 
durch eine geringerwertige beitragslose Zeit ver-
drängt wird. Ein solcher Fall hat der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Februar 
1983 — 1 BvL 28/79 — zugrundegelegen. Mit dieser 
Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht es 
für unvereinbar mit Artikel 3 Abs. 1 des Grundge-
setzes erklärt, daß Pflichtbeiträge, die während ei-
ner anzurechnenden Ausfallzeit vor 1957 entrichtet 
sind, auch dann unberücksichtigt bleiben, wenn 
ihre Anrechnung zu einer höheren Rente führen 
würde. 

Die Bundesregierung nimmt die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Anlaß, eine Neure-
gelung des Konkurrenzverhältnisses von Beitrags-
zeiten einerseits und Ausfall- und Zurechnungszei-
ten andererseits bei der Rentenberechnung vorzu-
schlagen. 

Hinsichtlich der Bewertung von Kalendermonaten, 
die sowohl mit Beitragszeiten als auch mit Ausf all

-oder Zurechnungszeiten belegt sind, soll allgemein 
bestimmt werden, daß die Bewertung nach dem 
Günstigkeitsprinzip erfolgt. Die Vergleichsberech-
nung erfolgt in der Weise, daß alle Kalendermonate, 
die sowohl Beitragszeiten als auch Ausfallzeiten 
oder Zurechnungszeiten sind, bei der Ermittlung 
des Jahresrentenbetrags zunächst als Beitragszei-
ten und dann als Ausfall- oder Zurechnungszeiten 
berücksichtigt werden. 

Hinsichtlich der Qualifizierung einer Zeit als Aus-
fallzeit bleibt es beim bisherigen Recht. 
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Die Tatsache, daß eine Beitragszeit bei der Renten-
berechnung als Ausfall- oder Zurechnungszeit be-
wertet wird, berührt nicht die Berücksichtigung der 
Beitragszeiten in sonstiger Hinsicht, insbesondere 
bei den Wartezeiten, sonstigen Leistungsvorausset-
zungen und bei einem pro-rata-Verhältnis im Aus-
landsrentenrecht. 

2. Vorlagetermin für den Rentenanpassungsbericht 

Der 31. Oktober als Vorlagetermin für den jährli-
chen Rentenanpassungsbericht hat sich in den letz-
ten Jahren als zunehmend problematisch erwiesen. 
Zum einen lassen die zu diesem Zeitpunkt verfüg-
baren Daten nach keine sichere Einschätzung der 
ökonomischen Entwicklung, insbesondere der Ent-
geltentwicklung, im jeweils laufenden Jahr zu, zum 
anderen ermöglicht die Datenlage zu diesem Zeit-
punkt noch keine zuverlässige Prognose hinsicht-
lich der ökonomischen Entwicklung im jeweils fol-
genden Jahr. Insoweit ist die Datenlage am 15. De-
zember günstiger. Die vorgeschlagene Verlegung 
des Vorlagetermins auf diesen Zeitpunkt ermög-
licht es inbesondere, die Herbstdiagnose der 5 Kon-
junkturforschungsinstitute und das Gutachten des 
Sachverständigenrates sowie die darauf aufbau-
ende Neueinschätzung der ökonomischen Entwick-
lung -durch die Bundesregierung im jeweiligen Ren-
tenanpassungsbericht zu berücksichtigen. 

3. Umrechnung von ausländischem Einkommen 

Das Bundessozialgericht hat die Rentenversiche-
rungsträger in mehreren Urteilen dazu verpflichtet, 
ausländisches Einkommen und Prämien für eine 
Krankenversicherung nach dem Mittelkurs des Mo-
nats umzurechnen, in dem die Einkünfte erzielt 
bzw. die Prämien zur Krankenversicherung er-
bracht werden (Urteil vom 9. November 1982 —
11 RA 2/82 zu § 25 Abs. 4 AVG/§ 1248 Abs. 4 RVO; 
Urteile vom 3. Mai 1984 — 11 RAz 4/83 und 11 RAz 
5/83 zu § 83e AVG/§ 1304e RVO; Urteil vom 12. Sep-
tember 1984 — 4 RJ 11/83 zu § 1248 Abs. 4 RVO). 
Diese Rechtsprechung führt in der Praxis zu einem 
erheblichen Verwaltungsaufwand, weil die Recht-
sprechung nicht nur festgelegt hat, von welchem 
Umrechnungskurs auszugehen ist, sondern außer-
dem verlangt, daß die Leistungen bei auch nur ge-
ringfügigen Schwankungen der monatlichen Mittel-
kurse neu festzusetzen sind. Um dauernde Schwie-
rigkeiten bei der Umrechnung von ausländischem 
Einkommen für die Betroffenen, wie auch für die 
Träger der Rentenversicherung, auszuschließen, 
schlägt die Bundesregierung eine Regelung vor, wo-
nach grundsätzlich bei der Umrechnung von aus-
ländischem Einkommen auf längergültige Kurse 
abgestellt werden und nur in besonders geregelten 
Ausnahmefällen eine Neuberechnung erfolgen soll. 

4. Nachentrichtung von freiwilligen Beiträgen 
durch deutsche Bedienstete bei internationalen 
Organisationen 

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, die perso-
nelle Repräsentanz der Bundesrepublik Deutsch-

land bei internationalen Organisationen zu verbes-
sern. Dahin gehende einstimmige Entschließungen 
hat auch der Deutsche Bundestag am 21. Juni 1978 
gefaßt (Plenar-Protokoll 8/99, 7915 C, D, BT-Druck-
sachen 8/1806 und 1807). 

Zu den in diesem Zusammenhang zu treffenden 
Maßnahmen gehört es, Nachteile auszuschließen, 
die den deutschen Bediensteten in ihrem sozialen 
Schutz entstehen können. Die internationalen Or-
ganisationen haben zwar eigene Systeme der sozia-
len Sicherheit für ihre Bediensteten, u. a. auch Ver-
sorgungsregelungen. Es ist jedoch möglich, daß die 
Bediensteten ohne Versorgungsanwartschaft für 
ihre Tätigkeit bei der Organisation aus dieser aus-
scheiden, weil sie die erforderliche Wartezeit (in der 
Regel fünf oder zehn Jahre) nicht erfüllen. Um der-
artige Versorgungslücken zu schließen, sollen deut-
sche Bedienstete nach ihrem Ausscheiden die Mög-
lichkeit haben, für die Zeit der Tätigkeit bei der 
Organisation Beiträge zur deutschen Rentenversi-
cherung nachzuentrichten. Die Nachentrichtung 
soll hierbei auf einer kostengerechten Grundlage 
durchgeführt werden. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 — Rentenanpassungsgesetz 1985 — 
RAG 1985 

Zum Ersten Abschnitt — Rentenversicherung 

Zu § 1 — Grundsatz 

Diese Vorschrift enthält den Grundsatz der Anpas-
sung. Sie nennt den Anlaß, der nach den Vorschrif-
ten über die Rentenanpassung in den Rentengeset-
zen (§ 1272 RVO, § 49 AVG, § 71 RKG) für die Ren-
tenanpassung maßgebend ist, nämlich den Anstieg 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage von 1984 
auf 1985. Für diesen Anstieg der allgemeinen Be-
messungsgrundlage ist die Entwicklung der Brutto-
arbeitsentgelte im Jahre 1984 maßgeblich. Nach 
dem derzeitigen Stand der statistischen Erhebun-
gen steigen die durchschnittlichen Bruttoarbeits-
entgelte des Jahres 1984 gegenüber den bei der Er-
mittlung der letzten allgemeinen Bemessungs-
grundlage zugrunde gelegten durchschnittlichen 
Bruttoarbeitsentgelten des Jahres 1983 um voraus-
sichtlich 3,2 vom Hundert. Die förmliche Feststel-
lung der allgemeinen Bemessungsgrundlage für 
das Jahr 1985 erfolgt durch § 6 dieses Gesetzent-
wurfs.  

Außerdem ist in der Vorschrift der Zeitpunkt für die 
Anpassung, nämlich der 1. Juli 1985, bestimmt. 

Den Renten werden bei Anwendung dieses Geset-
zes die Knappschaftsausgleichsleistungen gleichge-
stellt. 

Für einen Rentner, der vor der Anpassung, also im 
Juni 1985, eine Rente von 1 000 DM/Monat erhält, 
wirkt sich das Anpassungsgesetz in Verbindung mit 
dem Haushaltsbegleitgesetz 1983 wie folgt aus: 
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DM/Monat 
1. Rente für Juni 1985 (vor Anpassung) 1 000,00 

+ Beitragszuschuß zur Kranken- 
versicherung von 8,8 v. H. 88,00 

— Krankenkassenbeitrag 
von 11,8 v. H. 118,00 

Zahlbetrag 970,00 

2. Um 3,2 v. H. erhöhte Rente 
für Juli 1985 1 032,00 
+ Beitragszuschuß zur Kranken- 

versicherung von 6,8 v. H. 70,18 
— Krankenkassenbeitrag 

von 11,8 v. H. 121,78 
Zahlbetrag 980,40 

Die Rente von 1 000 DM/Monat erhöht sich zum 
1. Juli 1985 durch die Anpassung um 32 DM auf 
1 032 DM; der ausgezahlte Betrag erhöht sich um 
1,07 v.H. von 970 DM/Monat auf 980,40 DM/Monat, 
also um 10,40 DM/Monat. Der eigene Beitrag des 
Rentners für die Krankenversicherung erhöht sich 
von 30 DM/Monat auf 51,60 DM/Monat. 

Zu § 2 — Formelrenten 

Diese Vorschrift regelt die Anpassung für alle Ren-
ten der Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten (ArV/AnV) sowie der knappschaftli-
chen Rentenversicherung (KnRV), die nach den 
Vorschriften des seit 1957 geltenden Rechts berech-
net worden sind und deren Zahlbetrag sich aus-
schließlich aus der Anwendung dieser Vorschriften 
ergibt. 

Zu Absatz 1 

Die Anpassung der hier bezeichneten Renten er-
folgt durch Neuberechnung nach Maßgabe der Be-
rechnungs- und Kürzungsvorschriften der jeweili-
gen Rentengesetze. 

Durch Ersetzung der bisher angesetzten allgemei-
nen Bemessungsgrundlage für 1984 durch die neue 
allgemeine Bemessungsgrundlage für 1985 (vgl. § 6) 
erfolgt die Anpassung, die voraussichtlich 3,2 vom 
Hundert beträgt. 

Zu Absatz 2 

Bei den in Satz 1 bezeichneten Renten handelt es 
sich um Renten, deren Bruttorentenbetrag (Renten-
betrag vor Abzug des anteiligen Krankenversiche-
rungsbeitrags) von dem Betrag abweicht, der sich 
aus den vier Faktoren der Rentenformel ergeben 
würde. Sie sind nicht nach Absatz 1 anzupassen. 

Für die in Satz 2 bezeichneten Knappschaftsrenten 
ist eine Anpassung nach Absatz 1 vorgeschrieben. 
Dadurch wird sichergestellt, daß nur der sich auf-
grund der neuen Rentenformel ergebende Betrag 
angepaßt wird, nicht aber ein eventuell höherer be-
sitzgeschützter Betrag. 

Zu § 3 — Sonstige Renten 

Diese Vorschrift regelt die Anpassung der in § 2 
Abs. 2 bezeichneten Renten und der Renten, die an-

läßlich der Neuregelungsgesetze des Jahres 1957 
pauschal auf das neue Recht umgestellt worden 
sind. 

Ausgangsbetrag für die Anpassung ist der Brutto-
rentenbetrag (Rentenbetrag vor Abzug des anteili-
gen Krankenversicherungsbeitrags) nach Anwen-
dung der Kürzungsvorschriften, aber vor Anwen-
dung der Ruhensvorschriften, soweit er anpas-
sungsfähig ist. Der Betrag ist insoweit anpassungs-
fähig, als er nicht von der Anpassung auszuneh-
mende Rentenbestandteile enthält (§ 1272 Abs. 3 
RVO, § 49 Abs. 3 AVG, § 71 Abs. 3 RKG). 

Im Unterschied zu der Anpassung nach § 2, der eine 
Neuberechnung auf einer erhöhten allgemeinen Be-
messungsgrundlage regelt, werden Renten nach § 3 
um einen bestimmten Prozentsatz erhöht. Dieser 
ergibt sich, wenn der Unterschiedsbetrag zwischen 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage des Anpas-
sungsjahres und derjenigen des Vorjahres als Vom-
hundertsatz im Verhältnis zur allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage des Vorjahres ermittelt wird; er 
entspricht dem Anstieg der durchschnittlichen 
Bruttoarbeitsentgelte im Kalenderjahr vor dem An-
passungstermin. 

Zu § 4 — Allgemeines 

Zu Absatz 1 

Diese Vorschrift regelt für alle nach §§ 2 und 3 anzu-
passenden Renten, daß auf den neuen Bruttoren-
tenbetrag die allgemeinen Vorschriften über das 
Zusammentreffen und Ruhen von Renten anzuwen-
den sind. 

Zahlenmäßig im Vordergrund stehen dabei die Fäl-
le, in denen eine Rente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung mit einer Rente aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung zusammentrifft und auf 
die die entsprechenden Ruhensvorschriften anzu-
wenden sind. 

Bei der Anwendung der Ruhensvorschriften beim 
Zusammentreffen von Renten aus der Rentenversi-
cherung mit Renten aus der Unfallversicherung 
sind zwei Grenzbeträge von Bedeutung: der Jahres-
arbeitsverdienst der gesetzlichen Unfallversiche-
rung und die persönliche Bemessungsgrundlage der 
Rentenversicherung. Während der aktualisierte 
Jahresarbeitsverdienst im Einzelfall vom Träger 
der Unfallversicherung ermittelt und dem Träger 
der Rentenversicherung mitgeteilt wird, hat der 
Träger der Rentenversicherung die zweite Größe 
„persönliche Bemessungsgrundlage" selbst zu 
aktualisieren. Dies erfolgt bei Renten, die nach § 2 
Abs. 1 angepaßt werden, im Rahmen der Neube-
rechnung dieser Renten. Satz 2 schreibt vor, daß 
auch für die in § 2 Abs. 2 bezeichneten Renten, die 
nach § 3 anzupassen sind, die persönliche Bemes-
sungsgrundlage zugrunde zu legen ist, die sich bei 
einer Anpassung der Rente durch Neuermittlung 
aus den Faktoren „persönlicher Vomhundertsatz" 
und „allgemeine Bemessungsgrundlage" des Anpas-
sungsjahres ergeben würde. 

 



Drucksache 10/2705 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

Für Renten alten Rechts finden die Vorschriften 
der Artikel 2 § 37 Abs. 3 ArVNG und Artikel 2 § 36 
Abs. 3 AnVNG i. V. m. der dazu ergangenen Verord-
nung über die Anwendung der Ruhensvorschriften 
auf umgestellte Renten Anwendung. 

Zu Absatz 2 

Diese Regelung stellt in Satz 1 sicher, daß sich 
durch die Anpassung der Rente der bisherige Ren-
tenbetrag nicht mindert. Eine Minderung des bishe-
rigen Rentenzahlbetrags soll auch in den Fällen 
vermieden werden, in denen der Erhöhungsbetrag 
aufgrund der Anpassung der Rente niedriger ist als 
der Betrag, um den die Beteiligung des Rentners an 
den Beiträgen für seine Krankenversicherung zum 
1. Juli 1985 steigt (Satz 2). Dies ist bei einem Teil der 
Renten mit nichtanpassungsfähigen Rententeilen, 
insbesondere bei Halbwaisenrenten mit dem darin 
enthaltenen Erhöhungsbetrag und bei niedrigen 
Renten mit Höherversicherungsanteilen, sowie bei 
Renten mit besitzgeschützten Zuschüssen zu den 
Aufwendungen für eine Krankenversicherung mög-
lich. In diesen Fällen gilt der erforderliche Auffüll-
betrag als Zuschuß zu den Aufwendungen für die 
Krankenversicherung. 

Zu Absatz 3 

Nach dieser Regelung sind anläßlich der Rentenan-
passung Abrundungen zulässig, wie sie auch bei 
einer Rentenneufeststellung zulässig sind. 

Zu § .5 — Berichtigung fehlerhafter Anpassungen 

Diese Vorschrift ermöglicht bis zur nächsten An-
passung die Korrektur von Fehlern, die anläßlich 
der Rentenanpassung, die als Massengeschäft bin-
nen kurzer Zeit erfolgen muß, in Einzelfällen nicht 
auszuschließen sind. Eventuell entstandene Ober-
zahlungen dürfen nicht zurückgefordert werden. 

Zu § 6 — Allgemeine Bemessungsgrundlage 

Mit dieser Vorschrift wird gemäß § 1255 Abs. 2 RVO, 
§ 32 Abs. 2 AVG und § 54 Abs. 2 RKG die allgemeine 
Bemessungsgrundlage für das Jahr 1985 festge-
stellt. 

Nach den vorgenannten Vorschriften wird die allge-
meine Bemessungsgrundlage, die nach § 6 des Ren-
tenanpassungsgesetzes 1984 vom 27. Juni 1984 
(BGBl. I S. 793) für das Jahr 1984 in der ArV/AnV 
26 310 DM und in der KnRV 26 590 DM beträgt, ent-
sprechend der Entwicklung der durchschnittlichen 
Bruttoarbeitsentgelte im Vorjahr fortgeschrieben. 
Für die Feststellung der Veränderung ist der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem durchschnittlichen 
Bruttoarbeitsentgelt im Kalenderjahr 1984 und 
demjenigen im Kalenderjahr 1983, das bei der Fest-
stellung der allgemeinen Bemessungsgrundlage für 
das Jahr 1984 zugrundegelegt wurde, maßgebend. 

Nach § 1 des Entwurfs der RV-Bezugsgrößenverord-
nung 1985 beträgt das durchschnittliche Bruttoar-
beitsentgelt im Jahre 1983 in der ArV/AnV 33 293 

DM und in der KnRV 33 646 DM; das sind die Beträ-
ge, die auch der Ermittlung der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage als durchschnittliches Bruttoar-
beitsentgelt im Vorjahr zugrundegelegt worden 
sind. Da das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt 
im Jahre 1984 erst Ende 1985 durch die RV-Bezugs-
größenverordnung 1986 festgestellt wird, sieht der 
jeweilige Satz 3 der o. a. Vorschriften vor, daß für 
die Feststellung der allgemeinen Bemessungs-
grundlage das durchschnittliche Bruttoarbeitsent-
gelt im jeweiligen Vorjahr mit dem Wert anzuset-
zen ist, der sich aufgrund der Daten des Statisti-
schen Bundesamtes ergibt, die diesem zu Beginn 
des Jahres vorliegen, für das die allgemeine Bemes-
sungsgrundlage festgestellt werden soll. Nach der 
derzeitigen Datenlage wird davon ausgegangen, 
daß das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt im 
Jahre 1984 um 3,2 v. H. höher ist als im Jahre 1983. 
Um diesen Prozentsatz, der sich im Laufe des Ge-
setzgebungsverfahrens noch geringfügig ändern 
kann, weil von den Daten nach dem Stand zu Be-
ginn des Jahres 1985 auszugehen ist, erhöht sich die 
bisherige allgemeine Bemessungsgrundlage; sie 
soll für das Jahr 1985 in der ArV/AnV auf 27 152 DM 
und in der KnRV auf 27 441 DM festgestellt wer-
den. 

Zum Zweiten Abschnitt — Unfallversicherung 

Zu § 7 — Anpassungsfaktor 

Durch die Vorschrift wird entsprechend § 579 Abs. 2 
Satz 2 RVO der Anpassungsfaktor für die vom 
1. Juli 1985 an anzupassenden Geldleistungen der 
gesetzlichen Unfallversicherung festgestellt. Die Er-
höhung der Geldleistungen beträgt 1,07 vom Hun-
dert. Daraus ergibt sich ein Anpassungsfaktor von 
1,0107. 

Zu § 8 — Pflegegeld 

Da die erstmals festzustellenden Pflegegelder die 
gleiche Höhe haben sollen wie die laufenden Pflege-
gelder, sieht § 558 Abs. 3 Satz 3 und 4 RVO die Erhö-
hung der Mindest- und Höchstbeträge entspre-
chend der Anpassung der laufenden Pflegegelder 
nach § 579 RVO durch das jeweilige Rentenanpas-
sungsgesetz vor. Durch § 8 werden die neuen Min-
dest- und Höchstbeträge für die vom 1. Juli 1985 an 
erstmals festzustellenden Pflegegelder festgesetzt. 

Zum Dritten Abschnitt — Schlußvorschriften 

Zu § 9 — Berlin-Klausel 

Diese Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel 
für das Rentenanpassungsgesetz. 

Zu Artikel 2 — Änderung der Reichsversicherungs-
ordnung 

Zu Nummer 1 — § 1253 

Durch diese Regelung wird sichergestellt, daß die in 
§ 1255 Abs. 7 Satz 2 RVO-E vorgeschlagene Renten- 
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berechnung nach dem Günstigkeitsprinzip auch 
dann anzuwenden ist, wenn eine bereits angerech-
nete Zurechnungszeit mit Beitragszeiten zusam-
mentrifft. 

Zu Nummer 2 — § 1255 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, 
mit der der Änderung des § 55 Abs. 1 des Reichs-
knappschaftsgesetzes durch das Haushaltsbegleit-
gesetz 1984 Rechnung getragen wird. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Neufassung wird erreicht, daß entspre-
chend der bisherigen Regelung in Satz 3, die ledig-
lich Beiträge nach § 119 SGB X betraf und nunmehr 
entbehrlich wird, alle im Laufe des Versicherungs-
lebens zurückgelegten Kalendermonate, die sowohl 
Beitragszeiten als auch Ausfallzeiten sind, bei der 
Rentenberechnung einmal ausschließlich als Aus-
fallzeiten, in einem weiteren Rechengang aus-
schließlich als Beitragszeiten berücksichtigt wer-
den. Nicht zu den Beitragszeiten gehören Zeiten 
nach §§ 1385 a und 1385 b RVO. Für Ausfallzeiten, 
die durch Beitragszeiten verdrängt werden, kommt 
diese Regelung nicht in Betracht. Im übrigen wird 
auf die Allgemeine Begründung verwiesen. 

Zu Nummer 3 — § 1260 a  

Die Streichung dieser Regelung steht im Zusam-
menhang mit der künftig nach § 1255 Abs. 7 Satz 2 
RVO vorgeschriebenen Vergleichsberechnung, durch 
die sichergestellt wird, daß die Rentenberechnung 
mindestens entsprechend der Beitragsleistung des 
Versicherten erfolgt. Eine zusätzliche Abgeltung 
der Beiträge in den Fällen, in denen die Bewertung 
einer Zeit als Ausfallzeit oder als Zurechnungszeit 
erfolgt, erscheint nicht länger gerechtfertigt, zumal 
die Bewertung als Ausfallzeit oder Zurechnungszeit 
in diesen Fällen günstiger ist als eine Bewertung 
entsprechend der tatsächlichen Beitragsleistung. 

Zu Nummer 4 — § 1260c 

Die bisherige Fassung der Vorschrift hat zu Pro-
blemen bei der Rechtsanwendung geführt. Die vor-
geschlagene Neufassung dient der Beseitigung von 
Auslegungsschwierigkeiten durch eine authenti-
sche Interpretation der Vorschrift durch den Ge-
setzgeber. Sie hat ausschließlich klarstellenden 
Charakter. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift stellt entsprechend der von der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigten 
Praxis bei der Rechtsanwendung klar, daß von ihr 
auch Versorgungen nach kirchenrechtlichen Rege-
lungen erfaßt werden. Darüber hinaus wird ver-
deutlicht, daß es für die Anwendung der Vorschrift 
allein darauf ankommt, ob ruhegehaltfähige Dienst-
zeiten zeitgleich mit in der Rentenversicherung 
rechtserheblichen beitragslosen Zeiten zusammen-

treffen; auf die Auswirkung der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeiten für die Höhe der Versorgung kommt 
es dagegen nicht an. Ist demnach eine Zeit für die 
Versorgung als ruhegehaltfähig anerkannt, so trifft 
sie mit einer beitragslosen Zeit auch dann zusam-
men, wenn ohne sie der Höchstsatz von 75 v. H. der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge erreicht wird oder 
wenn selbst mit dieser Zeit nur der Mindestsatz von 
35 v.H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge er-
reicht wird. Sie trifft auch dann mit einer beitrags-
losen Zeit zusammen, wenn ohne sie die Versor-
gung im Wege der Vergleichsberechnung nach frü-
heren Vorschriften zu einem günstigen Ruhege-
haltssatz führt als nach dem Beamtenversorgungs-
gesetz. 

Zu Absatz 2 

Die Neufassung verdeutlicht das schon mit der bis-
herigen Fassung des § 1260 c Abs. 2 RVO verfolgte 
Ziel, Ersatzzeiten nicht anzurechnen, soweit diese 
Zeiten bei Durchführung einer Nachversicherung 
Pflichtbeitragszeiten sein könnten. Diese Verdeutli-
chung ist im Hinblick auf die Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts angezeigt. Fehlt lediglich der 
Antrag des Versicherten zur Durchführung der 
Nachversicherung, liegen aber die sonstigen Vor-
aussetzungen dafür vor, werden diese Zeiten nicht 
als Ersatzzeiten berücksichtigt. Die Entscheidung 
des Rentenversicherungsträgers, daß die Voraus-
setzungen für eine Nachversicherung vorliegen, 
steht einer späteren Entscheidung der zuständigen 
Versorgungsbehörde aufgrund eines entsprechen-
den Antrags des Versicherten nicht entgegen. 

Zu Nummer 5 — § 1273 

Durch diese Änderung wird der Termin, zu dem der 
Rentenanpassungsbericht von der Bundesregie-
rung den gesetzgebenden Körperschaften späte-
stens vorzulegen ist, vom 31. Oktober auf den 
15. Dezember verlegt. Im übrigen wird auf den All-
gemeinen Teil der Begründung verwiesen. 

Zu Nummer 6 — § 1304 

Die Änderung ist eine Folgeänderung zu der Ände-
rung des § 1253 Abs. 2 Satz 4 RVO und der Strei-
chung des § 1260 a. 

Zu Nummer 7 — § 1418 a 

Die Vorschrift trägt der besonderen Lage der deut-
schen Bediensteten bei internationalen Organisa-
tionen Rechnung. Danach erhalten deutsche Be-
dienstete in den Fällen, in denen sie ohne Versor-
gung oder Versorgungsanwartschaften aus den 
Diensten einer internationalen Organisation aus-
scheiden, die Möglichkeit, für die Zeit des Dienstes 
bei der Organisation freiwillige Beiträge zur gesetz-
lichen Rentenversicherung nachzuentrichten. Die 
Nachentrichtung erfolgt auf einer kostengerechten 
Grundlage; für die Beiträge und ihre Bewertung 
sind grundsätzlich die Vorschriften des Jahres an-
zuwenden, in dem der Antrag gestellt wird. Im übri-
gen wird auf den Allgemeinen Teil der Begründung 
verwiesen. 
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Zu Artikel 3 — Änderung des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes 

Zu Nummer 1 — § 30 

Vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nr. 1. 

Zu Nummer 2 — § 32 

Vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nr. 2. 

Zu Nummer 3 — § 37 a 

Vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nr. 3. 

Zu Nummer 4 — § 37c 

Vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nr. 4. 

Zu Nummer 5 — § 50 

Vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nr. 5. 

Zu Nummer 6 § 83 

Vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nr. 6. 

Zu Nummer 7 — § 140a 

Vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nr. 7. 

Zu Artikel 4 — Änderung des Reichsknappschafts-
gesetzes 

Zu Nummer 1 — § 53 

Vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nr. 1. 

Zu Nummer 2 — § 54 

Vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nr. 2 Buch-
stabe b. 

Zu Nummer 3 — § 58a 

Vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nr. 3. 

Zu Nummer 4 — § 58c 

Vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nr. 4. 

Zu Nummer 5 — § 96 

Vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nr. 6. 

Zu Artikel 5 — Änderung des Arbeiterrentenversi-
cherungs-Neuregelungsgesetzes 

Zu Nummer 1 — § 12b 

Der Geltungsbereich der vom 1. Juli 1985 an gelten-
den Fassung des § 1253 Abs. 2 Satz 4 und des § 1255 
Abs. 7 RVO wird auf alle Versicherungsfälle er-
streckt, die vor dem 1. Juli 1985 eingetreten sind, 
wenn über einen Anspruch eine nicht mehr an- 

fechtbare Entscheidung noch nicht getroffen ist. 
Dadurch werden vor allem auch die seit Verkün-
dung der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 8. Februar 1983 — 1 BvL 28/79 — einge-
tretenen Versicherungsfälle erfaßt, für die die vom 
Bundesverfassungsgericht für unvereinbar mit dem 
Grundgesetz erklärte Regelung einschlägig ist, weil 
die Versicherungsträger in diesen Fällen noch 
keine verbindlichen Bescheide erlassen haben; die 
diesbezüglichen Versicherungsfälle vor der Verkün-
dung der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts werden von der Neuregelung nur erfaßt, 
wenn noch keine verbindliche Entscheidung vor-
liegt (§ 79 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes). 

Zu Nummer 2 — § 14b 

Die Neufassung des § 1260 c RVO soll im Hinblick 
auf ihre klarstellende Bedeutung auch für bereits 
eingetretene Versicherungsfälle gelten, wenn nicht 
bereits eine nicht mehr anfechtbare Entscheidung 
getroffen ist. 

Zu Artikel 6 — Änderung des Angestelltenversiche-
rungs-Neuregelungsgesetzes 

Zu Nummer 1 — § 12 b 

Vergleiche Begründung zu Artikel 5 Nr. 1. 

Zu Nummer 2 — § 14 b 

Vergleiche Begründung zu Artikel 5 Nr. 2. 

Zu Artikel 7 — Änderung des Knappschaftsrenten

-

versicherungs-Neuregelungsgeset

-

zes 

Zu Nummer 1 — § 9 a 

Vergleiche Begründung zu Artikel 5 Nr. 2. 

Zu Nummer 2 — § 10 c 

Vergleiche Begründung zu Artikel 5 Nr. 1. 

Zu Artikel 8 - Änderung des Gesetzes über eine 
Altershilfe für Landwirte 

Es wird die vom 1. Juli 1985 an geltende Höhe der 
Altersgelder in der Altershilfe für Landwirte be-
stimmt. 

Zu Artikel 9 — Änderung des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch 

Zu § 17 a — Umrechnung von ausländischem Ein-
kommen 

Die Vorschrift regelt die Umrechnung von ausländi-
schem Einkommen in Deutsche Mark für den Be-
reich der Sozialversicherung. Sie schließt eine bis-
her bestehende Regelungslücke. Abgesehen von 
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einzelnen Sonderregelungen im über- und zwi-
schenstaatlichen Recht enthält für den Bereich der 
Sozialversicherung nur die Vorschrift des Arti-
kels 107 der Durchführungsverordnung (EWG) 
Nr. 574/72 zur Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 eine 
Regelung zur Währungsumrechnung. Der Anwen-
dungsbereich dieser Vorschrift ist territorial auf die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
begrenzt. Dem sachlichen Geltungsbereich nach be-
zieht sich die EG-Vorschrift in der Hauptsache auf 
die Währungsumrechnung in den Fällen des durch 
Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 auf 
mitgliedstaatliche Leistungen erweiterten Kumulie-
rungsverbots (z. B. §§ 1278, 1279 RVO) und auf die 
Berechnung von Renten bei der Überschneidung 
von Versicherungs- bzw. Wohnzeiten nach Arti-
kel 46 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71. 

Die vorgesehene Regelung zur Währungsumrech-
nung knüpft hinsichtlich der Frage, nach welchem 
zeitlichen Devisenkurs sich die Umrechnung zu 
richten hat, an die schon bestehende Praxis der 
Rentenversicherungsträger an. Diese greift, wie Ar-
tikel 107 der Durchführungsverordnung (EWG) Nr. 
574/72 für die Anwendung der Artikel 12 Abs. 2 und 
46 Abs. 3 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 bei der 
Umrechnung von Leistungen in ausländischer Wäh-
rung auf länger gültige Wechselkurse zurück. 

Eine nähere inhaltliche Umschreibung des für die 
Umrechnung in Betracht kommenden Einkommens 
in dieser Vorschrift ist entbehrlich. Diese Definition 
findet sich im Dritten Titel der Gemeinsamen Vor-
schriften für die Sozialversicherung, in die diese 
Vorschrift zur Umrechnung eingestellt wird. 

Darüber hinaus wird das Einkommen in den jewei-
ligen Spezialvorschriften zu den Sozialleistungen, 
bei denen es zu berücksichtigen ist, konkret be-
schrieben (z. B. für den Hinzuverdienst in § 1248 
Abs. 4 RVO), oder der in den Einzelvorschriften ver-
wandte Einkommensbegriff nimmt Bezug auf die 
Definition des Arbeitsentgelts, des Arbeitseinkom-
mens und des Gesamteinkommens in den Gemein-
samen Vorschriften für die Sozialversicherung —
§§ 14, 15 und 16 SGB IV — (z. B. für die Familien-
krankenhilfe in § 205 RVO). 

Zugrunde gelegt werden für die neue Vorschrift im 
Sozialgesetzbuch die in den Statistischen Beiheften 
Reihe 5 zu den Monatsberichten der Deutschen 
Bundesbank in der Mitte eines jeden Quartals ver-
öffentlichten Statistiken der Deutschen Bundes-
bank. Diese enthalten sowohl die an der Frankfur-
ter Devisenbörse zur amtlichen Notierung zugelas-
senen 17 Währungen als auch die Devisenkurse der 
Währungen in den übrigen Ländern. Bei den  an  der 
Frankfurter Devisenbörse notierten Währungen 
stehen laut Tabelle 5 der Statistischen Beihefte 
Reihe 5 zwar jeweils die Notierungen für die Mittel-
kurse bis zum Vormonat des Monats des Erschei-
nens der Statistischen Beihefte Reihe 5 zur Verfü-
gung. Da aber eine ganze Reihe der an der Frank-
furter Devisenbörse zur amtlichen Notierung zuge-
lassenen Währungen auch in den Geltungsbereich 
von Artikel 107 der Durchführungsverordnung 
(EWG) Nr. 574/72 fallen, soll aus Gründen der Ver-

waltungspraktikabilität auch bei der Vorschrift zur 
Umrechnung im Sozialgesetzbuch auf den gleichen 
Bezugszeitraum abgestellt werden. Bei den übrigen 
Währungen wird abweichend davon auf den weni-
ger aktuellen Bezugszeitraum des letzten Monats 
im vorvergangenen Kalenderviertelj ahr abgestellt, 
weil die Veröffentlichungen der Deutschen Bundes-
bank sich jeweils auf diesen Zeitraum beziehen (Ta-
belle 8 in den Statistischen Beiheften Reihe 5 der 
Deutschen Bundesbank). Auf das Ende des Monats 
wird deshalb Bezug genommen, weil auch die Ver-
öffentlichungen der Deutschen Bundesbank für die 
übrigen Währungen auf diesen Zeitpunkt abstellen. 
Da bei den übrigen Währungen jeweils der Kurs für 
den Ankauf und Verkauf angegeben ist, läßt sich 
der Mittelkurs für den jeweiligen Monat durch das 
arithmetische Mittel dieser beiden Angaben ermit-
teln. 

Bei Devisenkursen mit staatlicher Devisenbewirt-
schaftung liegen Angaben für kommerzielle und 
nichtkommerzielle Wechselkurse vor. Für den Gel-
tungsbereich des Sozialgesetzbuchs soll nur der 
nichtkommerzielle Kurs zugrunde gelegt werden. 

Die beiden genannten Bezugszeiträume sind feste 
Größen für die Feststellung von Sozialleistungen 
während der Dauer eines Kalendervierteljahres, so 
daß die Sozialversicherungsträger nicht Tages-
kurse anwenden müssen. In den Fällen der erstma-
ligen Feststellung von Sozialleistungen ist nur der 
für das laufende Kalendervierteljahr für die Um-
rechnung von ausländischer Währung in Deutsche 
Mark maßgebliche Umrechnungskurs heranzuzie-
hen. Dieser Umrechnungskurs wechselt daher für 
die Sozialversicherungsträger auch nur viermal im 
Jahr. 

Aus Absatz 3 ergibt sich, daß eine weitere Umrech-
nung grundsätzlich nicht mit Ablauf eines jeden 
Kalenderviertelj ahres in Betracht kommen soll. 
Weitere Umrechnungen sollen erfolgen, wenn die 
Sozialleistung selbst, sei es durch Anpassung oder 
aus einem anderen Grund zu verändern ist, das zu 
berücksichtigende Einkommen sich ändert oder, 
wenn eine Kursveränderung von mehr als 10 vom 
Hundert gegenüber der letzten Umrechnung festge-
stellt wird. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, 
bleibt die für das erste Kalendervierteljahr zu-
grunde gelegte Umrechnung weiterhin maßgebend. 
Der jährliche Änderungsrhythmus gemäß § 8 Abs. 2 
BKGG wurde wegen einiger Länder mit hohen In-
flationsraten nicht übernommen, da dies zu unbilli-
gen Ergebnissen führen könnte. 

Die Kursumrechnung nach den Absätzen 1 bis 3 
soll nach Absatz 4 Satz 1 entsprechend angewandt 
werden auf Unterhaltsansprüche aus einer frühe-
ren Ehe und Prämien für eine Krankenversiche-
rung. 

Unterhaltsleistungen, die kein Einkommen im 
Sinne von §§ 14 bis 16 SGB IV sind, können, wenn 
die Zahlung in ausländischer Währung erfolgt, z. B. 
im Rahmen von §§ 1265, 1266 und § 1291 Abs. 2 RVO 
erheblich sein. 

Für die Feststellung von Beitragszuschüssen zur 
Krankenversicherung bedarf es einer entsprechen- 
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den Anwendung der Kursumrechnung nach den 
Absätzen 1 bis 3, um Prämien in ausländischer 
Währung zur Krankenversicherung umrechnen zu 
können. Von Bedeutung sein kann diese Umrech-
nung nach dem deutsch-kanadischen oder dem 
deutsch-schweizerischen Sozialversicherungsab-
kommen. 

Aus Absatz 4 ergibt sich, daß keine valutarische 
Umrechnung bei der Ermittlung von Bemessungs-
grundlagen von Sozialleistungen, z. B. bei der Er-
mittlung des Jahresarbeitsverdienstes in der Un-
fallversicherung, erfolgen soll. 

Zu Artikel 10 — Berlin-Klausel 

Diese Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel 
für dieses Gesetz. 

Zu Artikel 11 — Inkrafttreten 

Artikel 2 bis 9 sollen am 1. Juli 1985, die übrigen 
Vorschriften dieses Gesetzes am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft treten. 

C. Finanzieller Teil 

1. Durch die Anpassung der Renten der gesetzli-
chen Rentenversicherung zum 1. Juli 1985 erge-
ben sich im Zeitraum vom 1. Juli 1985 bis zum 30. 
Juni 1986 in der Rentenversicherung Mehrauf-
wendungen von 5,1 Mrd. DM (einschließlich der 
Mehraufwendungen für die Krankenversiche-
rung der Rentner). 
Davon entfallen auf die 
Rentenversicherung der Arbeiter 

2,8 Mrd. DM, 
Rentenversicherung der Angestellten 

2,0 Mrd. DM, 
Knappschaftliche Rentenversicherung 

0,32 Mrd. DM. 

Die Mehraufwendungen in der knappschaftli-
chen Rentenversicherung werden gemäß § 128 
RKG vom Bund getragen; sie sind in der Finanz-
planung des Bundes berücksichtigt. 

Von den Mehraufwendungen entfallen 4,8 Mrd. 
DM auf höhere Rentenzahlungen und 0,3 Mrd. 
DM auf hierauf zu zahlende Beitragszuschüsse 
zur Krankenversicherung der Rentner in Höhe 
von 6,8 v. H. der Renten. 

Im Haushaltsbegleitgesetz 1983 ist festgelegt wor-
den, daß der Beitragszuschuß zur Krankenversiche-
rung der Rentner am 1. Juli 1985 von 8,8 v. H. auf 
6,8 v. H. der Rente verringert wird. Diesen Beitrags-
zuschuß erhält der Renter zu seinem Beitrag zur 
Krankenversicherung von 11,8 v. H. der Rente. 
Durch die Abschmelzung des Beitragszuschusses 

erhöht sich der eigene Beitrag des Rentners für 
seine Krankenversicherung zum 1. Juli 1985 auf 
5 v. H. der Rente. 

Die Mehraufwendungen der Rentenversicherung 
aufgrund dieses Gesetzentwurfs wirken sich unter 
Berücksichtigung der Regelungen über die Beteili-
gung der Rentner an ihren Krankenversicherungs-
beiträgen in Höhe vom 1,6 Mrd. DM rentenerhö-
hend aus. 

2. In der Altershilfe für Landwirte belaufen sich 
die Mehraufwendungen im Zeitraum vom 1. Juli 
1985 bis zum 30. Juni 1986 auf 55 Mio. DM. 

Davon entfallen auf 
Alters-, Hinterbliebenen-
und Waisengelder sowie 
Übergangshilfe 	 50 Mio. DM, 
Landabgaberenten 	 5 Mio. DM. 

Von den Mehraufwendungen für Alters,-  Hinter-
bliebenen- und Waisengelder sowie Übergangs-
hilfe gehen zu Lasten 

der Alterskassen 	 14 Mio. DM, 
des Bundes 	 36 Mio. DM. 

Die Mehraufwendungen für Landabgaberenten 
in Höhe von 5 Mio. DM gehen voll zu Lasten des 
Bundes. 

Die dem Bund entstehenden Aufwendungen 
sind in der Finanzplanung des Bundes berück-
sichtigt. 

3. In der gesetzlichen Unfallversicherung betragen 
die Mehraufwendungen im Zeitraum vom 1. Juli 
1985 bis zum 30. Juni 1986 rd. 65 Mio. DM. Davon 
entfallen auf den Bund rd. 4 Mio. DM. 

4. Durch die vorgeschlagene Neuregelung des Kon-
kurrenzverhältnisses von Ausfallzeiten und Zu-
rechnungszeiten einerseits und Beitragszeiten 
andererseits entstehen tendenziell Mehraufwen-
dungen; diese sind jedoch sehr gering und nicht 
quantifizierbar. 

5. Die vorgesehenen Regelungen über die Bei-
tragszahlung für die Beschäftigten bei interna-
tionalen Organisationen und über die Wäh-
rungsumrechnung haben keine quantifizierba-
ren finanziellen Auswirkungen. 

6. Außer den vorstehend dargestellten Auswirkun-
gen auf die Träger der Rentenversicherung und 
Unfallversicherung sowie auf den Bund ergeben 
sich keine Auswirkungen auf öffentliche Haus-
halte. 

7. Durch die vorgeschlagene Rentenanpassung 
wird das verfügbare Einkommen der Rentner-
haushalte erhöht. Da die dadurch zu erwartende 
Erhöhung der Konsumnachfrage im Verhältnis 
zur Konsumnachfrage insgesamt jedoch gering 
ist, sind nennenswerte Auswirkungen auf Ein-
zelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf 
das Verbraucherpreisniveau, nicht zu erwarten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu den Eingangsworten 

Die Eingangsworte sind wie folgt zu fassen: 

„Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen:". 

Begründung 

Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundes-
rates gemäß Artikel 84 Abs. 1 GG, weil in Arti-
kel 1 § 5 Verwaltungsverfahrensrecht, das von 
den Ländern zuzuordnenden Verwaltungsstellen 
anzuwenden ist, geregelt wird. 

2. Zu Artikel 2 vor Nummer 1 (§ 385 Abs. 2 a RVO) 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte ge-
prüft werden, ob § 385 Abs. 2 a RVO wie folgt 
gefaßt werden sollte: 

„(2 a) Für die nach § 180 Abs. 5 Nr. 2 und 3 und 
Abs. 6 Nr. 2 und 3 zu bemessenden Beiträge für 
Versicherungspflichtige gilt als Beitragssatz die 
Hälfte des durchschnittlichen allgemeinen Bei-
tragssatzes der Krankenkassen (§ 225 der 
Reichsversicherungsordnung) und Ersatzkassen 
für versicherungspflichtige Mitglieder, die bei 
Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Fortzahlung 
ihres Arbeitsentgelts für mindestens sechs Wo-
chen haben. Maßgebend ist der jeweils zum 
1. Juli vom Bundesminister für Arbeit und So-
zialordnung festgestellte durchschnittliche Bei-
tragssatz. Er gilt von dem auf die Feststellung 
folgenden Kalenderjahr an. Die Beiträge sind 
nach Monaten zu berechnen." 

Begründung 

Der Bundesrat hatte bereits einen ähnlichen 
Vorschlag zu dem Entwurf eines Rentenanpas-
sungsgesetzes 1982 vorgelegt (BR-Drucksache 
140/81 [Beschluß], Ziffer 11). 

Die zwischenzeitlichen Erfahrungen bestätigen 
die Notwendigkeit einer Vereinfachung der Bei-
tragsregelung für Versorgungsbezüge und Ar-
beitseinkommen der Rentner. 

Die derzeitige Regelung des § 385 Abs. 2 a RVO 
ist in hohem Maße verwaltungsaufwendig. Die 
mehr als eintausend am Quellenabzug beteilig-
ten Zahlstellen haben gegenwärtig zwischen 31 
Beitragssätzen für landesunmittelbare Orts-, Be-
triebs- und Innungskrankenkassen, 20 Beitrags-
sätzen für Ersatzkassen und andere bundesun-
mittelbare Krankenversicherungsträger sowie 
19 Beitragssätzen für landwirtschaftliche Kran-
kenkassen zu differenzieren. 
Auch aus der Sicht der Versicherten ist die gel-
tende Regelung nicht zwingend. Da die Kran-
kenversicherung der Rentner auf der Finanzie-
rungsseite von einer Bundeseinheitlichkeit ge-

prägt ist (§ 385 Abs. 2, § 393b RVO), erscheint 
auch ein bundeseinheitlicher Beitragssatz eher 
konsequent und würde zu mehr Regelungsklar-
heit führen. 

Die unterschiedliche Beitragsfestsetzung wird 
im übrigen durch den in der Krankenversiche-
rung der Rentner bestehenden Belastungsaus-
gleich wieder neutralisiert, so daß auch kassen-
artbezogene Gesichtspunkte in den Hintergrund 
treten. Dies gilt auch deswegen, weil die tatsäch-
lichen Beitragssatzunterschiede ohnehin nur 
minimal sind und zudem temporären Schwan-
kungen unterliegen. 

3. Zu Artikel 3 Nr. 3 (§ 37 a AVG), 
Artikel 5 Nr. 1 (§ 12 b Abs. 5 Satz 3 ArVNG), 
Artikel 6 Nr. 1 (§ 12 b Abs. 5 Satz 3 AnVNG), 
Artikel 7 Nr. 2 (§ 10 c Abs. 5 Satz 3 KnVNG) 

Die Bundesregierung wird gebeten, im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, 
wie der in den Übergangsregelungen vorgese-
hene Stichtag des 1. Juli 1985 (Artikel 11 Satz 1 
des Entwurfs) den Rechtswirkungen anzupas-
sen ist, die bereits mit der Bekanntgabe der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 

8. Februar 1983 (BVerfGE 63, 119) eingetreten 
sind und wie die Streichung des § 37 a AVG 
durch Artikel 3 Nr. 3 und der entsprechenden 
Vorschriften des Gesetzentwurfs in diesem Zu-
sammenhang zu berücksichtigen ist. 

4. Zu Artikel 8 (§ 4 GAL) 

Der Text des Artikels 8 ist wie folgt zu fassen: 

,§ 4 des Gesetzes über eine Altershilfe für 
Landwirte in der Fassung ... (wie Vorlage) wird 
wie folgt geändert: 

1. Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Das Altersgeld ... (weiter wie in Artikel 8 
der Vorlage)." 

2. Es wird folgender Absatz 10 angefügt: 
„(10) Ergibt eine spätere Überprüfung, daß 

die Anpassung der Höhe der laufenden Geld-
leistung (Absatz 1 Satz 3) fehlerhaft ist, ist sie 
zu berichtigen. Die Berichtigung ist nur bis 
zur nächsten Anpassung zulässig. Die Lei-
stung ist in ihrer bisherigen Höhe bis zum 
Ablauf des Monats zu erbringen, in dem die 
Berichtigung erfolgt. Eine Rückforderung 
überzahlter Beträge findet nicht statt."' 

Begründung 
Die in Artikel 1 § 5 des Gesetzentwurfs enthal-
tene Regelung über die Berichtigung fehlerhaf-
ter Anpassungen sollte auch für die Altershilfe 
für Landwirte Anwendung finden. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 

Zu 1. (Zu den Eingangsworten) 

Die Bundesregierung wird die Frage, ob das Gesetz 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im weite-
ren Gesetzgebungsverfahren noch einmal prüfen. 

Zu 2. (Artikel 2 vor Nr. 1 — § 385 Abs. 2 a RVO —) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bun-
desrates im weiteren Gesetzgebungsverfahren prü-
fen. 

Zu 3. (Artikel 3 Nr. 3 — § 37a AVG 
Artikel 5 Nr. 1 — § 12b Abs. 5 Satz 3 ArVNG 
Artikel 6 Nr. 1 — § 12b Abs. 5 Satz 3 AnVNG 
Artikel 7 Nr. 2 — § 10c Abs. 5 Satz 3 KnVNG) 

Die Bundesregierung wird dem Prüfungsbegehren 
des Bundesrates im weiteren Gesetzgebungsverfah-
ren nachkommen. 

Zu 4. (Artikel 8 — § 4 GAL —) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu. 


